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Mitbestimmungsrecht: 
sozial, wirtschaftlich oder politisch begründet?

Wie der Anspruch auf Mitbestimmung begründet wird, sdieint unseres Erachtens ausschlafrgebend 
fü r die künftige Gestaltung, die innere Begrenzung und die Stellung einer solchen Konstruktion im 
Gefüge einer künftigen Sozial- und Wirtschaftsordnung. Wir haben einen sozialistischen Wissen- 
sdiafller, einen CDU-Politiker, einen Vertreter der Unternehmerschafi und einen liberalen Wirtschafts
journalisten um ihre Meinung hierzu gefreut.

„Politisdie Unterstellung

Es gibt keine stichhaltige p o l i 
t i s c h e  Begründung des Mit- 

bestimmungsredites, gerade für den 
nidit, der sich zu den hum anitären 
Grundsätzen einer sozialen Demo
kratie bekennt! — Man hört auf 
sozialistischer und gewerkschaftli- 
dier Seite gelegentlidi das A rgu
ment: Den Aufstieg Hitlers hätten 
bestimmte kapitalistische Cliquen 
als Kapitalgeber unterstützt. Um 
die W iederholung solcher V or
kommnisse unmöglich zu machen, 
bedürfe es einer Kontrolle jener 
Kreise durch beschleunigte Einfüh
rung der Mitbestimmung der Ar
beitnehmerschaft. H inter dieser Ar
gumentation steht bewußt oder un
bewußt die alte marxistische Kon
zeption, nach der der Faschismus 
nichts anderes ist als die letzte, 
imperialistische Form des Kapita
lismus.

Diese Darstellung simplifiziert 
die Tatbestände und historischen 
Wandlungen in unserer modernen 
Gesellschaft und w ird ihnen daher 
nidit gerecht. Die Kräfte und Ver
hältnisse, die H itler an die Macht 
brachten, w aren vielfältiger Natur. 
Man kann sie nicht einfach auf 
eine Reaktion „des Kapitalismus“ 
auf das drohende Kommen des So
zialismus (oder des Bolsdiewismus?) 
und auf einige interne Schwierig
keiten der kapitalistischen W irt
schaftsordnung reduzieren.

Schließlich darf nicht übersehen 
werden, daß auch der Nationalso
zialismus antikapitalistisch war, 
wenn auch in einem anderen Sinne 
als etwa der Sozialismus. Deshalb 
entwickelte er sich in  einer ganz 
anderen Richtung, als es sich seine 
kapitalistischen Geldgeber erträum t

vergiftet die Atmosphäre"
hatten. Im übrigen sollte man jene 
geldliche Hilfe nicht überschätzen. 
W äre sie nicht geleistet worden, so 
w äre uns H itler wohl kaum er
spart geblieben.

A ber selbst wenn wir dies alles 
außer acht lassen: Besteht denn 
überhaupt die innerdeutsche Gefahr 
einer faschistischen Renaissance? 
Ist nicht die Furcht vor einer sol
chen Gefahr genau so unvernünftig 
wie die Furcht der Franzosen vor 
einem W iedererstarken Deutsch
lands? Die Weltgeschichte Ist nicht 
so phantasiearm, sich stereotyp 
w iederholen zu müssen. Sie ver
fügt im Gegenteil über eine ge
hörige Variationsbreite. Man ist 
daher auf dem Holzwege, wenn 
m an glaubt, daß die innen- und 
außenpolitischen Unwetter immer 
aus der gleichen Ecke drohen.

In unserem Zeitalter der Atom
bombe sind alle entscheidenden 
politischen A kte nur mit Zustim
mung einer der beiden Weltmächte 
möglich. Deshalb kann der deut
schen Demokratie ernsthafte Ge
fahr vorläufig nur von kommuni
stischer, nicht von faschistischer 
Seite drohen. W enn dem aber so 
ist, dann läßt sich die politische 
Begründung des Mitbestimmungs
rechtes allzu leicht in ihr Gegenteil 
verkehren. Man könnte nämlich 
darauf hinweisen, daß die Einfüh- 

, rung des Mitbestimmungsrechtes 
gerade die Anfälligkeit eines de
mokratischen Gemeinwesens gegen
über kommunistischen Umsturzver
suchen erhöhen kann, da jetzt den 
Kommunisten nicht nur der parla- 
m entarisdie Weg, sondern auch 
der W eg über Gewerkschaften und 
Betriebsräte offen stünde. Dieses

Argum ent ist keineswegs überzeu
gend; es ist aber stichhaltiger als 
die gewerkschaftliche Argum enta
tion gegen die politische Macht des 
Finanzkapitals.

Leider hat es mit der Feststel
lung, daß die politische Begründung 
des Mitbestimmungsrechtes nicht 
durchschlägt, keinesfalls sein Be
wenden. Viel schlimmer ist, daß 
diese Begründung u. U. das Ge
lingen des ganzen Mitbestimmungs
experimentes selbst in Frage stel
len kann. Den^ einmal vergiftet 
jene in der Begründung enthaltene 

. politische Unterstellung die Atmo
sphäre, und Mitbestimmung, die 
auf sozialer Partnerschaft beruht, 
kann niemals in einer vergifteten 
Atmosphäre gedeihen, zum ändern 
aber lenkt die politische Begrün
dung die Mitbestimmungsforderung 
von ihrer eigentlichen, ihrer sozia
len Zielsetzung ab. Mitbestimmung 
ist ja  nicht ohne w eiteres Selbst- 
zwedt. Mitbestimmung wird gefor
dert, weil man hofft, mit ihr mehr 
Gerechtigkeit und Sicherheit in 
unsere Marktwirtschaft zu bringen. 
Von dieser Zielsetzung aus gese
hen, kommt alles darauf an, die
jenigen Formen zu vermeiden, die 
die Leistungsfähigkeit der W irt
schaft nur hemmen können.

Dagegen verführt der Aspekt der 
politischen Begründung dazu, in je 
dem M ehr an Mitbestimmung schon 
einen Fortschritt zu erblicken, wenn 
nur dadurch die „Macht der Kapi
talisten" verm indert wird. Dann 
muß es als wenig wichtig erschei
nen, daß die Mitbestimmung in 
der richtigen Form und am richti
gen Platze erfolgt, und die Men
schen sind auf dem besten Wege, 
mit einer lieuen Ordnungsutopie 
Schiffbruch zu erleiden. (o)
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W eldie Begründung dient dem sozialen Frieden?
V o r drei M onaten w ar die Ge
werksdiaftspolitik, wie sie sidi 
nadi den Ausführungen des da
mals neuen Vorsitzenden abzeidi- 
nete, Gegenstand des Zeitgesprä- 
dies. Seitdem ist das soziale, wirt- 
sdiaftlidie und innenpolitisdie Le
ben der Bundesrepublik stark durdi 
die gew erksdiaftlidie Forderung 
auf Mitbestimmung bewegt wor
den. Sinn, Durdiführungsform und 
Auswirkungen des Mitbestim- 
m ungsredites werden aber von 
dem Beweggrund bestimmt, aus 
dem diese Forderung letztlidi ent
steht. Es ist daher heute widitig 
und an der Zeit, sidi, über diese 
Begründung k lar zu werden.

Die Mitbestimmung kann selbst- 
verständlidi eine sozial begründete 
Forderung sein, wenn sie inhaltlidi 
auf den Bereidi des A rbeiters im 
Betriebe abgegrenzt ist und von 
der A rbeitnehm ersdiaft selbst ver
treten  wird. In der Form, in der sie 
heute betrieblidi und überbetrieb- 
lid i von den Gewerksdiaften ange
strebt wird, ist die vorwiegend so
ziale Begründung aber zu vernei
nen. In dieser A rt stellt sie keine 
Maßnahme dar, die unbedingt dem 
Arbeiter dient und seine soziale 
Stellung verbessert. Im Gegenteil 
wird die W urzel aller Sozialpolitik, 
ein starkes und auf persönlidier 
Verantwortung beruhendes Ge- 
meinsdiaftsbewußtsein, gesdiw ätht 
und zersetzt. Der Unternehmer 
wird durdi den A rbeitsdirektor 
weitgehend seiner sozialen V erant
wortung und seiner sozialen Initia
tive enthoben, die Gewerksdiaft 
kann in dem Augenblidc, in dem 
sie die M itverantw ortung für den 
Betrieb trägt, sidi n id it m ehr so 
einseitig für die A rbeitnehm er
interessen einsetzen. Diese Auf
spaltung der sozialen V erantwor
tung kann sidi m. E. gar nidit 
günstig für den Arbeitnehm er aus
wirken.

Die w irtsdiaftspolitisdie Begrün
dung der Mitbestimmung nimmt 
nad i ' außen einen breiten Raum 
ein. Bei genauerer Betraditung 
zeigt es sidi aber, daß audi hier 
der w ahre Beweggrund nidit lie
gen kann. Die w irtsdiaftlidie Ent- 
w iddung in  diesen Jahren  der 
freien Unternehm erinitiative hat 
gerade der A rbeitnehm ersdiaft den 
größten Vorteil gebradit, weit über

die Kreise hinaus, die diese W irt- 
sdiaftsweise durdi ihre W ahl be
jah t haben. W eder das w irtsdiaft- 
lidie Interesse der A rbeitnehm er
sdiaft nodi das Beispiel anderer 
Länder, die aus diesem Interesse 
heraus w irtsdiaftlidi einen anderen 
W eg gegangen sind, spridit dafür, 
den m arktw irtsdiaftlidien Kurs zu 
verlassen.

Es bleibt nur die politisdie Be
gründung, und die Entwidclung der 
Gewerkschaftspolitik bestätigt dies. 
Durdi das von ihr geforderte be
triebliche und überbetriebliche M it
bestimmungssystem werden die 
Gewerkschaften heute zum ent
scheidenden politischen Faktor. Der 
A pparat der Mitbestimmung gibt 
ihnen die M öglidikeit alle von 
ihnen gewünschten Ziele durchzu- 
setzen und von einer Zentralstelle 
aus das gesamte betrieblidie und 
wirtschaftspolitische Leben zu len
ken. Es würde hier eine M inder
heit nach Grundsätzen lenken, die 
bisher von der M ehrheit des deut
schen Volkes abgelehnt worden 
sind. H ier offenbart sich ein sehr 
ernst zu nehm ender politisdier Hin
tergrund. In dieser Form bedeutet 
die Schaffung der Wirtschaftdemo-

Der Funktionär
A u s  der neueren deutschen Indu
striegeschichte sei kurz ein Vor
gang beriditet, an dem man die 
Frage, ob der Mitbestimmungsan
spruch überwiegend sozial, über
wiegend wirtschaftlich oder über
wiegend politisdi begründet w er
den darf, gut erläutern kann.

Mir ist die Zahl der Lokomotiv
führer von Beginn des Eisenbahn
zeitalters an bis in die 1890er Jahre 
nicht bekannt, aber es w erden wohl 
viele Tausende gewesen sein. Alle 
hatten sich mit Dichtungsschwierig
keiten an ihren Maschinen herum- 
zusdilagen, alle ta ten  es mit mehr 
oder weniger Geschick. Einen aber 
unter ihnen ließ die Frage nicht 
ruhen, ob sidi nicht eine technisch 
vollgültige Behebung dieser Schwie
rigkeiten finden ließe. Er konstru
ierte eine solche Lösung, die M e
talldichtung, und begann mit der 
Produktion seiner Erfindung. Dar
aus wurde verhältnism äßig schnell 
ein großes, einflußreiches Industrie
unternehmen diesseits und jenseits

kratie die Sprengung der poli
tischen, d. h. auf W ahl und Par
teien basierenden Demokratie.

Es ist heute von besonderer 
Wichtigkeit, die Begründung der 
Mitbestimmung unter dem Ge
sichtspunkt der sozialen Befriedung 
zu betrachten. Inwieweit können 
solche Begründungen der Erhaltung 
des sozialen Friedens dienen? M. E. 
ist dies für alle zu verneinen. Die 
soziale Begründung kann es nicht, 
weil sich hier nur die Fronten 
A rbeitnehm er und A rbeitgeber ver
härten  können und außerdem die 
Stellung Arbeitnehm er — Gewerk
schaft spannungsreicher werden 
muß. Auch die wirtschaftliche kann 
es nicht, denn h ier ist letzten 
Endes nur die Erhöhung des Real
lohns entscheidend, diese setzt aber 
eine Steigerung des Sozialprodukts 
voraus, und die Erfahrung langer 
Jahre hat uns ja  gelehrt, daß Plan
wirtschaft das Sozialprodukt nicht 
erhöht. Am allerw enigsten kann 
aber die politische Begründung dem 
sozialen Frieden dienen, denn hier 
werden eben nicht aus U ntertanen 
freie W irtschaftsbürger, sondern 
aus freien demokratischen Bürgern 
U ntertanen einer politischen Min
derheit. (-Id)

will mitbestimmen
des Ozeans. In ihm sollen jetzt die 
Sprecher der Nicht-Miterfinder m it
bestimmen? Sie sollen die W erks
leitung in die Fesseln einer Kom
mandowirtschaft legen, vielleicht 
das W erk überhaupt lahmlegen 
dürfen? Der Mitbestimmungsan- 
sprudi aller Lokomotivführer, aller 
Eisenbahner, aller Gewerkschaftler 
oder gar der vielleicht nur an W irt
schaftsmodellen ausgebildeten und 
am grünen Tisch machtpolitisch in
teressierten Funktionäre der Ge
werkschaften kann gegenüber sol
chem O bjekt nicht begründet w er
den. Er kann als Anspruch auf 
Macht ohne Begründung erhoben 
werden, das liegt auf einer anderen 
Ebene, aber er kann sinnfällig 
nicht begründet werden. Er ist eine 
moderne Neuauflage der Maschi
nenstürm erei un ter machtpoliti
schem Aspekt, eine V ariante des 
Herrschaftsanspruchs der M assen 

•in einem schwachen Gesellschafts
aufbau, jener Massen, die gegen 
die sachgegebenen Ordnungen un-
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bekümmert um die Folgen für die 
Gesamtproduktivität anstürmen.

Wohl können die M itarbeiter 
jener W erksleitung, die in  ihren 
wirtsdiaftlidien Entsdilüssen um 
der W edisellagen und des W ettbe
werbs willen frei und unverraten 
bleiben muß, in sozialen Fragen 
mitbestimmen und in wirtsdiaft- 
lidien Fragen auf einer laufenden 
Unterriditung bestehen. Das sind 
Bereidie der Mitbestimmung, die 
bei den fortsdirittlidieren Men
sdien gar nidit mehr um stritten 
sind. Für sie sind zahlreidie madit- 
arme Motive vorhanden, deren 
Durdisdilagskraft zugegeben wird.

Aber um diese Bereidie geht es 
dem Deutsdien Gewerksdiaftsbund 
bei der von ihm abweidiend von 
den N adibargewerksdiaften in der 
ICFTU. geforderten Form der M it
bestimmung nidit. Sein Mitbestim- 
mungsansprudi ist politisdier Art, 
insofern als er von einem histori
sdien Mißerfolg mit der Evolution 
des W eimarer Stiles ablenken will.

Durdi ihn soll das eine bürgerlidie 
M ehrheit sdiaffende Ergebnis der 
Bundestagswahlen von 1949 durdi 
Ausmünzung von eigener, aller
dings außerparlam entarisdier M adit 
revidiert werden. Dabei sollen 
Angst und Uneinigkeit auf der 
bürgerlidien Seite und eine glüdc- 
lidie Konstellation bei den Paten 
aus den Siegerländern ausgenutzt 
werden, solange dazu nodi Zeit 
ist. Als „Einführung der W irt- 
sdiaftsdem okratie", als „Ablösung 
des W irtsdiaftsuntertans durdi den 
freien W irtsdiaftsbürger" wird 
sdilidit das etikettiert, was in nüdi- 
terneren W orten Enteignung und 
Fesselung der anderen ist, insbe
sondere derer, die geistiges, tedi- 
nisdies und ökonomisdies Erbe 
verw alten und neu sdiaffen.

Götz Briefs meinte letzthin: 
„übersehen wir nidit die Tatsadie, 
daß die Gewerksdiaften nidit nur 
ihre Mitglieder, sondern m ehr und 
m ehr audi ein mit diesen durdiaus 
nidit identisdies Interesse an der

Institution .Gewerksdiaff selber 
vertreten .“ Dieses Interesse an der 
eigenen Institution ist es, das den 
letzten H intergrund des Mitbestim- 
m ungsansprudis abgibt. Die Intel
lektuellen, die sidi — sei es aus 
Liebe zur Herzenssadie ihrer Väter, 
sei es aus Opportunismus, sei es 
aus Sdiattierungen, dazwisdien — 
auf die Seite der Gewerksdiaften 
gesdilagen haben, braudien die 
gewerksdiaftlidie Mitbestimmung 
in den Betrieben um ihrer Len
kungspläne willen, ebenso aber 
audi zur Abrundung ihrer Pfründen 
und weil dann die Gängelung der 
Betriebsbelegsdiaften dadurdi ge- 
sidiert ersdieint. Die DGB-Zentrale 
will das W erksbewußtsein der Be
triebe erweidienj heißt dodi das 
gängigste Argument gegen die Mit
bestimmung durdi betriebseigene 
Spredier der Belegsdiaften, durdi 
soldie Spredier werde der Betriebs
egoismus zu stark. Daher kann 
audi die Mitbestimmung der Be
legsdiaften in den Betrieben, die

DEUTSCHE S H E L L  AKTIENGESELLSCHAFT
ZWEI6HIEDH1ASSUHGEM IM: BEtllN • IREAEK • tOSSElOOlif • rRtHCFUIKlUIH ■ R U lO U  
DAHNOVEl ■ le iH  • ItlOWIGSHtFEK ■ MOHCHEK • MORNBERS • SIUTIliARI 
RAFFIMEIIEH IH : H lM IU R i CRiSiROOK • aiMSURG-HARBURS HAMBÜlC-WIlHElIRSim  
MDHHEIH • tEISHOll
CROSSUKXtAGER,UMKUGEII, SHElt-STATIOMEN IN AllEH im E M  DES lUKDESGEBIEIES.
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bereits in den Händen sozialisti
scher Staaten und Kommunen sind, 
für die Advokaten des DGB. ge
trost fehlen, wie es die hessisdie 
Haltung einmal unfreiwillig en t
hüllt hat. Die Versudiungen der 
Macht sind es, die den Mitbestim-

mungsansprucfa des DGB. die 
Sdiärfe verleihen. W erden seine 
Männer, die fast alle Opfer eines 
bis auf die Hefe ausgekosteten 
M achtrausdies geworden waren, 
wohl diesen Versudiungen w ider
stehen können? (Hn)

„Die Grenzen dürfen nidit übersdiritten werden"
D a s  Verlangen der Gewerkschaf
ten auf Verwirklichung des soge
nannten Mitbestim'mungsrecfates ist 
bekanntlidi für einen immerhin 
gewiditigen Bereich der deutschen 
Grundstoffindustrie bereits ver
wirklicht worden. Das Ziel der or
ganisierten Arbeitnehmerschaft — 
denn auch, die deutsche Angestell
ten-Gewerkschaft hat ihren An
spruch auf. Mitbestimmung ange
meldet — ist, die gewerkschaftliche 
Kontrolle über die W irtschaft durch 
eine entsprechende gesetzliche 
Verankerung des Mitbestimmungs
rechtes zu einem sicheren und un
angreifbaren Bestandteil einer 
neuen Wirtschafts- und Sozialord
nung zu m adien. Insbesondere hat 
die Führung des Deutschen Ge
werkschaftsbundes keinen Zweifel 
darüber gelassen, daß die politi
sche Demokratie ihre sinnvolle Er
gänzung nur durch die V erwirk
lichung der wirtschaftlichen Demo
kratie finden könne und daß, was 
1933 geschah, schließlidi nur mög
lich gewesen wäre, weil die Demo
kratie von W eimar keine ausrei
chende Stütze im Bereich der W irt
schaft gehabt habe.

Es w äre indessen zu einseitig ge
sehen, wollte man etw a n u r  
politische Motive als die eigentlich 
entscheidenden Triebkräfte zur Er
füllung der Mitbestimmungsforde
rungen unterstellen. So wesentlich 
sie sicher sind, weil sie den ge
schichtlichen Erfahrungen aus den 
Jahren vor 1933 entspringen, so 
haben doch auch die rein ökono
misch-sozialen Gesichtspunkte ein 
entsprechend hohes Gewicht. Es ist 
das ursprüngliche Programm der 
Gewerkschaften, die Lage der Ar
beiter und der Arbeitnehmer über
haupt zu verbessern und jedem 
einzelnen m ehr Sicherheit und hö
heren Lebensstandard zu erkäm p
fen. In diesem Kampfe haben die 
Gewerkschaften große Erfolge er
zielt, ohne revolutionäre Ausein
andersetzungen, die etwa das Ge
samtgefüge der W irtschaft hätten

erschüttern können. Zum M ittel 
des sogenannten G eneralstreiks ist 
in den letzten 30 Jahren  kaum je 
gegriffen worden, le ider nicht ein
mal in jenen kritischen Tagen, die 
der sogenannten M achtergreifung 
vorausgingen. Solche Vermeidung 
einer totalen Anwendung gewerk
schaftlicher Machtmittel deutet 
schon an, daß es gelungen ist, auf 
b reiter Front weniger revolutionär 
als evolutionär vorw ärts zu kom
men. Die immerhin erreichte V er
besserung des Lebensstandards der 
Industriearbeiterschaft, der Ab
schluß von zahlreichen Tarifver
trägen haben die erreichten Er
folge deutlich ausgewiesen.

W enn nunm ehr das Bestreben 
dahin geht, die Mitbestimmung 
im ganzen Bereich der wirtschaft
lichen Unternehmungen zu reali
sieren, so muß, unbeschadet der 
Frage, wo ihre G r e n z e n  liegen, 
eines prinzipiell zugestanden w er
den: daß nämlich wirtschaftsstö
rende Auseinandersetzungen zwi
schen Kapital und Arbeit, A rbeit
gebern und Arbeitnehmern, wie sie 
die Sozialgeschichte des letzten 
Menschenalters häufig erlebte, 
durch volle Mitbestimmung im 
Grunde überflüssig gemacht w ür
den. Denn wenn die Arbeitnehmer- 
Schaft weitgehende Mitbestim- 
mungs- und Kontrollfunktionen 
ihrer Betriebsleitung erhalten 
würde, so übernimmt sie zugleich 
damit ein wesentliches Stück M i t 
v e r a n t w o r t u n g .  Sie erstreckt 
sich selbstverständlich audi auf die 
sozialen Funktionen, ja  gerade auf 
sie, so daß, wenn die A rbeitneh
merschaft selbst m itkontrolliert, ir
gendwelche soziale Unzufrieden
heit kaum noch entstehen dürfte.

Darüber hinaus soll sich aber 
nach dem Wunsch der Gewerk
schaften das Mitbestimmungsrecht 
auch auf die allgemeine Geschäfts
führung erstredcen; diese soll also 
auch aus ihrer bisherigen V erant
wortung entlastet werden. Teilt 
man aber diese oberste V erant

wortung, so muß man auch 
C h a n c e  u n d  R i s i k o  teilen 
und muß Gewinn und Verlust 
einem neuen, der Teilung der Ver
antwortlichkeiten entsprechenden 
Verteilungs-Quotienten unterw er
fen. H ier aber scheiden sidi scharf 
die Interessen, und wenn auf Sei
ten der privaten  A rbeitgeber wohl 
Bereitwilligkeit erkennbar gewor
den ist, einem Mitbestimmungs
recht weitgehnde Möglichkeiten auf 
sozialem Gebiet einzuräumen, in 
einzelnen Fällen auch Methoden 
der Gewinnbeteiligung auszupro
bieren, so will sich doch die private 
W irtschaft nicht von der eigent
lichen H auptverantw ortung für 
Gewinn und Risiko des Unterneh
mens loslösen lassen. H ier richtet 
sich der grundsätzliche Gegensatz 
auf. Die Gewerkschaften stehen of
fenbar auf dem Standpunkt, daß 
eine Überwindung dieses Gegen
satzes notwendig ist, um die w irt
schaftliche Demokratie sowohl nach 
ihrer politischen wie nach ihrer so
zialen Seite hin zu sichern.

Die private W irtschaft hingegen 
fürchtet niit einer Überspannung 
des Mitbestimmungsrechtes über 
den sozialen Bereich hinaus eine 
totale Sozialisierung und innere 
Aushöhlung der ökonomischen In
dividualität, dam it aber eine all
mähliche Angleichung der W irt
schafts- und Gesellsdiaftsordnung 
des W esten s ' an die der östlich
totalitären  W elt. Für eine frucht
bare W eiterführung der noch un- 
ausgereiften Diskussion scheint es 
deshalb notwendig, die beiderseiti
gen Gesichtspunkte völlig eindeu
tig zu klären. W ie der organisierte 
A rbeitnehm er wird auch der Ar
beitgeber die Sicherung der Demo
kratie gegen jedwede A rt von to
talitären  Reminiszenzen als widi- 
tiges Ziel anerkennen .' Hiervon 
kann ausgegangen werden. Ande
rerseits aber darf die beiderseitig 
anerkannte soziale Sorge nicht da
zu verführen, Grenzen zu über
schreiten, die die S truktur und 
Ordnung der westlichen W elt prin
zipiell von derjenigen des Ostens 
trennen. Gerade w e i l  man diese 
Trennung für notwendig hält, muß 
man ihre Grenzen bei der Mobili
sierung der das Mitbestimmungs- 
recht bewegeiiden Forderungen re
spektieren. (af)
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